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Kreis Emsland, Schlaunallee 11 A, 49745 Sögel, 

Tel: 05952-940102  Fax: 05952-940105
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Spielausschuss – Senioren

      Vorsitzender :  Stefan Brinker, Heilsberger Str. 5, 49757 Werlte

Tel.: 05951 994344; E-mail: stefan.brinker@ewetel.net Fax: 05951 988429

Ausschreibung und Durchführungsbestimmungen für den 

Kreispokal 

für Altherren – Mannschaften Ü 32 

im Spieljahr 2011 / 2012
1. Rechtliche Grundlagen 

Für die Durchführung der Spiele um den Kreispokal für Altherren Mannschaften findet die geltende Satzung des Niedersächsischen Fußballverbandes und die Bestimmungen des DFB sowie die dazu gehörende Ordnung in Verbindung mit dieser Ausschreibung  Anwendung.

Die Ausschreibung kann von den Vereinen im Internet unter www.fussball-emsland.de und www.nfv.de  abgerufen werden.

2. Spielleitung und Veranstalter 

a. Veranstalter ist der NFV Kreis Emsland.

b. Spielleitung ist der Spielausschuss der Herren.

3. Organisationsform 

Der Wettbewerb gliedert sich wie folgt:

a. Qualifikationsrunden – nach dem K.O – System.

b. Der Kreispokalsieger nimmt an der Qualifikationsrunde zur Niedersachsenmeisterschaft teil (Vorrunden - Spiele).

c. Die Endrunde der Niedersachsenmeisterschaft findet mit 16 Mannschaften in Barsinghausen statt.

d. Das Kreispokalendspiel der Ü32 findet grundsätzlich an dem vom Spielausschuss festgelegten Spielort statt. 

4. Teilnahmeberechtigung

An den Spielen dürfen nur folgende Spieler teilnehmen:

a. Die am Spieltag  32 Jahre alt sind.

b. Es muss zu den Spielen ein gültiger Spielerpass vorgelegt werden. 

c. Jeder Verein ist dafür verantwortlich, dass alle am Spiel beteiligten Spieler auf dem Spielbericht aufgeführt sind.

d. Bei fehlendem Pass muss der Spieler auf der Rückseite des Spielberichtes die Richtigkeit durch Unterschrift und Geburtsdatum bestätigen. 

e. Fehlende Spielerpässe sind innerhalb von 3 Tagen (mit einem Freiumschlag für die Rücksendung) an den Staffelleiter einzusenden oder ihm persönlich vorzulegen. Bei Nichteinhaltung der vorgenannten Frist kann die spielleitende Stelle den Spieler bis zur Vorlage des Spielerpasses sperren (§ 12 Abs. 2 SpO).
5.  Bildung von Spielgemeinschaften
Spielgemeinschaften können im Kreispokalwettbewerb Ü32 (Altherren) zugelassen werden.

Anträge auf Genehmigung einer Spielgemeinschaft müssen schriftlich beim Vorsitzenden des Spielausschusses eingereicht werden. 

Über die endgültige Genehmigung entscheidet nur der Spielausschuss.

Spielgemeinschaften sind für die Spiele der Qualifikationsrunde um die Niedersachsenmeisterschaft nur dann startberechtigt, wenn sie in den letzten drei Spielserien als SG am Spielbetrieb des Kreises teilgenommen haben.
5. Rechtsprechung

Zuständig für die Rechtsprechung ist das Sportgericht des NFV Kreis Emsland. Auf die Bestimmungen der Rechts- und Verfahrensordnung (RuVO) wird insbesondere auf die § 14 – 19 verwiesen. Bei Ausschluss eines Spielers vom Spiel durch eine rote Karte wird nach § 41 RuVO  Verfahren. Für erstinstanzliche  Rechtsbehelfe   (Protest § 16 und Einspruch  § 15) ist das Sportgericht des NFV Kreis Emsland zuständig.
Sportgericht : 

6. Spielzeit

Die Spielzeit beträgt  2 x 35 Minuten. Ist der Spielstand am Ende der regulären Spielzeit unentschieden, so wird der Sieger durch Elfmeterschießen ermittelt. (gilt auch für das Endspiel). 

7. Auswechseln von Spielern

Während des Spieles können 4 Spieler ausgewechselt werden. Ein Spieler der ausgewechselt wurde, darf in seine Mannschaft zurückkehren, sofern das Gesamtkontingent von 4 Auswechselungen dadurch nicht überschritten wird.

Fehler durch Auswechselungen gehen zu Lasten der Vereine.

8. Schiedsrichterspesen und Fahrkosten

Der Schiedsrichter wird von der Heimmannschaft bezahlt. 

a. Spesen – 12,50 Euro 

b. Fahrkosten pro/km – 0,30 Euro

9. Fehlende Schiedsrichter

Die Verfahrensweise regelt der § 30 der Spielordnung  des Niedersächsischen Fußballverbandes. Letztlich ist der bauende Verein verpflichtet, einen geeinigten Spielleiter zur Verfügung zu stellen.

10. Gebühren und Bestrafung

Die Bestrafung erfolgt nach der Ausschreibung  für Herrenmannschaften für das Spieljahr 2011/ 2012 (Anhang I des NFV Kreis Emsland). 

11.Staffelleiter und Ansetzung Schiedsrichter

Die Ansetzung der Schiedsrichter erfolgt über der KSO oder einen Ansetzer aus den Altkreisen. 

Spielleiter für den Kreispokal der Altherren Ü32:

Günther Tieke, Burgstraße 30, 49762 Lathen   Tel: 05933-3850   Fax: 05933-3851 

Mail :  Tieke-Guenther@ewetel.net 

Die Spielberichte müssen unverzüglich dem zuständigen Staffelleiter zugeschickt werden.

12.Meldungen von Spielergebnissen

Die gastgebenden Vereine sind verpflichtet, die Spielergebnisse unverzüglich, spätestens 1 Stunde nach Spielende, ausgehend von der Anstoßzeit im DFBnet, dem NFV über das DFBnet zu melden (Beschluss des Verbandsbeirat vom 22.04.2006). 

Werden die Ergebnisse nicht oder nicht rechtzeitig eingegeben, erfolgt eine Bestrafung gemäß Anhang SpO.

Die bisherige Regelung des §27 Abs.6 der NFV-Spielordnung, dass beim Spielen mehrerer Mannschaften eines Vereins am selben Kalendertag die Spielergebnisse spätestens 1 Stunde nach Ende des letzten Spiels (insgesamt) zu melden sind, ist dadurch nicht mehr gültig. 

Für den Fall, dass sich das Eingabeverhalten der Sportvereine in der Hinserie 2011/2012 nicht deutlich verbessert, hat der Vorstand den Spielausschuss beauftragt, für die Rückserie zu prüfen, für Bestrafungen die zulässigen Höchstsätze anzuwenden.

Auf die §27 Abs.1-7 der SpO wird ausdrücklich hingewiesen.

Werlte im Juli 2011

NFV KREIS EMSLAND

Stefan Brinker

Vorsitzender Spielausschuss
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